
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REG~ERUNGSRATES
DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

16. Februar 1977 Nr. 1057

Die ~ wohner meii~de0ber~‘erlafingen tuiterbreitet dein Re—

gierungsrat die~

~~~~üd1ichSagibach• zur Genehmigung,

Obergerlafingen besitzt bereits einen rechtsgültigen auge—

meinen Bebauungs~lan(Zonenpl~n), welcher mit RRB Nr. 4524

vom 25. August1972 genehmigt wurde.

Die Abänderung d~es allgemeinen Bebauungsplanes erstreckt sich

über das Gebi~et ~nerha1b der ~trassenstücke Hauptstrasse!

Birkenstrasse/WaldstrasseMl-iorns-brasse. Dieses Gebiet teilt
sich auf in das Areal südlich und nördlich vom Sagibach.

Die öffentliche Auflage erfoIgt~ in ‘d~i~ Zeit vom 10. März bis

9. April 1976. Während der ges~e.~z1iche~ Frist wurde eine
Ein~±‘abh~ eingereicht, welche sich auf den nördlichen Teil

beschränkte und deren Erledigung noch längere Zeit beansprucht,

Um die Genehmigung des südlichen Areals, in welchem Landkäufe

in Vorbereitung sind, nicht zu verzögern, beschloss der Ge

meinderat den nördlichen Teil von der Genehmigung vorläufig

zurückzustellen. Dieser wird nach Bereinigung der Einsprache

dem Regierungsrat separat zur Genehmigung vorgelegt.

Im südlichen Teil werden folgende Aenderungen vorgenommen:

Die GB Hrn. 489, 254, 584, 454, 569, 392 und ein Teil von

GB Nr. 249 werden von der Gewerbezone und der Grünzone in

die Wohnzone W 2 umgezont.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materiell sind keine Bemerkungen anzubr~inge~
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Es wird

beschlossen:

1, Die Abänderung des allgemeinen Bebauungspl~es (Umzonung

sUdlich von Sagibach) ~er Einwohnergemeinde Obergerlafingen

wird genehmigt.

2. Die Gemeinde Obergerlafingen wird verhalten~ dem Aii~t fUr

Raumplanung bis zum 31. Mär~z 1977 noch 4 Pläne,-wovon

1 Exemplär auf Leinwand aufgezogen, zuzustellen. Die Pläne

sind mit de~ Genehmigungsverm.erk der Gemeinde zu versehen.

3. Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie
mit dem vorliegenden in Widerspruch stehen.

Genehmigungsgebühr: Fr~ 200 ~ ~
Publikationskosten: Fr. l8,—-~. (Staatskanzlei Nr. 221 ) KK

Fr. ?18,—
Der Staatsschreiber:

• ••.•• .• :~.~

~eite~
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Bau—Departement (2) Gr

Kant, Hochbauamt (2)

Kant, Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2)

Rechtsdienst des Bau—Departementes

Amt für Raumplanung (3), ~

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn, ~tl~en,Pla1~foltsäter

Amtschreiberei Kriegstetten, 4500 Solothurn, mit 1 ~en. Plan
~säter

Kant. Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2), ~tlon.Pl~j~olt

Ammannamt der EG, 4564 Obergerlafingen

Baukonimission der EG, 4564 Obergerlafingen, mit 1 gen. Plan
~olgt später~

Ingenieurbüro Emch + Berger, Schöngrünstrasse 27, 4500 Solothurn

Amtsblatt PuiDlikation: Die Abänderung des allgemeinen Be—

bauungsplanes (Unizonung südlich vom

Sagibach) der Einwohnergemeinde Ober—

gerlafingen wird genehmigt.




